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Der Betrieb einer Facebook-Seite ist ein
„schwerer datenschutzrechtlicher Verstoß“

Mit der im Editorial-Titel enthaltenen Feststellung im
Urteil des OVG Schleswig-Holstein vom 25. 11.
2021 – 4 LB 20/13, K&R 2022, 294 ff. – endete nach
elf Jahren ein Rechtsstreit zwischen dem Unabh�ngi-
gen Landeszentrum f�r Datenschutz und der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-Holstein.

Hintergrund ist das Gesch�ftsmodell, das Meta (fr�-
her Facebook) mit seinem Netzwerk Facebook ver-
folgt. In dem Netzwerk kçnnen Unternehmen oder
staatliche Stellen auf eigenen sog. Seiten (fr�her Fan-
pages) Informationen verbreiten und mit Menschen,
die diese Seiten aufsuchen, kommunizieren. Damit
ermçglichen diese Institutionen Meta, mittels Tra-
cking-Techniken deren Daten gegen ihren Willen

und ohne ihr Wissen zu sammeln –
unabh�ngig davon, ob sie selbst ein
Facebook-Konto besitzen. Aus die-
sen Daten erstellt Meta umfangrei-
che Nutzerprofile und nutzt sie ge-
winnbringend, vor allem zur Ver-
marktung individualisierter Wer-
bung und zur Kundenbindung. Der
Umfang und das persçnlichkeits-

rechtliche Risiko dieser Datenverarbeitung sind grç-
ßer, als den Seiten-Betreibern vermutlich bewusst ist.
Schon der Besuch weniger Facebook-Seiten ermçg-
licht pr�zise R�ckschl�sse z. B. auf Alter, Ge-
schlecht, Herkunft, persçnlichen Geschmack und
u. U. sogar auf sensible Informationen wie sexuelle
Orientierung oder politische Einstellung. Je l�nger
Daten gesammelt werden, desto umfassender und ge-
nauer werden die Profile zur einzelnen Person.

Sowohl der EuGH, 5. 6. 2018 – C-210/16, K&R 2018,
475 ff. als auch das BVerwG, 11. 9. 2019 – 6 C 15.18,
K&R 2020, 165 ff. haben gekl�rt, dass die daten-
schutzrechtliche Verantwortung f�r den Betrieb einer
Facebook-Seite nicht allein bei Meta liegt. Vielmehr
sind auch die Betreiber der Seiten gemeinsam mit
Facebook gem�ß Art. 26 DSGVO rechtlich verant-
wortlich. Denn die Seiten-Betreiber „locken“ die Nut-
zer mit ihren Informationen auf ihre Seite und ermçg-
lichen dadurch Meta das Tracking. Sie profitieren
umgekehrt f�r die Verbreitung ihrer Informationen
von der Reichweite von Facebook und damit von
dem Facebook-Gesch�ftsmodell. Aus dieser gemein-
samen Verantwortung ergeben sich f�r beide Verant-
wortliche gemeinsame datenschutzrechtliche Pflich-
ten, die die Seiten-Betreiber nicht erf�llen kçnnen,
weil Meta diese Pflichten ignoriert und die notwendi-
ge Transparenz und Zusammenarbeit verweigert.

Eine von der Datenschutzkonferenz beauftragte
Taskforce hat �berpr�ft, ob die heutigen Facebook-
Seiten den in dem Rechtsstreit umstrittenen dama-
ligen Fanpages entsprechen. Sie hat in ihrem am
30. 3. 2022 verçffentlichten Gutachten festgestellt,

dass die Urteile sich auf die aktuellen Facebook-Sei-
ten �bertragen lassen und dass Meta sogar noch ge-
gen weitere Datenschutzvorgaben verstçßt.

Im Ergebnis heißt dies, dass die Seiten-Betreiber
nicht gem�ß Art. 5 Abs. 2 DSGVO nachweisen kçn-
nen, dass sie

– eine von Art. 26 Abs. 2 DSGVO geforderte Verein-
barung mit Meta getroffen haben, die kl�rt, wer
welche datenschutzrechtlichen Pflichten wahr-
nimmt und Rechte betroffener Personen erf�llt,

– �ber die Datenverarbeitung beim Besuch ihrer
Seite ausreichend – z. B. �ber die Zwecke der Da-
tenverarbeitung oder �ber die Empf�nger von Da-
ten – nach Art. 13 DSGVO informieren,

– die Anforderungen des § 25 TTDSG erf�llen, ins-
besondere �ber Einwilligungen der betroffenen
Personen verf�gen,

– die Trackingdaten rechtm�ßig verarbeiten und
– die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Absiche-

rung des Datentransfers in die USA ergriffen ha-
ben.

Daher haben die Aufsichtsbehçrden in ihrer Daten-
schutzkonferenz am 23. 3. 2022 beschlossen, dass sie
bundesweit einheitlich gegen çffentliche Stellen, die
Facebook-Seiten betreiben, vorgehen. Sie haben die
Bundesregierung und die Landesregierungen aufge-
fordert, die erforderlichen Nachweise zu f�hren oder
ihre Facebook-Seiten zu inaktivieren. Die Rechtslage
ist zwar f�r nicht çffentliche Stellen und çffentliche
Stellen gleich. Dennoch m�ssen çffentliche Stellen in
besonderer Weise Vorbilder f�r die Einhaltung von
Recht und Gesetz sein.

Die Aufsichtsbehçrden sind sich der großen Bedeu-
tung von Facebook-Seiten f�r die �ffentlichkeitsar-
beit von çffentlichen Stellen bewusst. Reichweite
kann jedoch keine Rechtfertigung f�r Rechtsverlet-
zungen sein. Daher sind die Aufsichtsbehçrden aus
zwei Gr�nden verpflichtet, die çffentlichen Stellen
zu veranlassen, f�r ihre Information der �ffentlich-
keit datenschutzrechtlich unbedenkliche Wege zu
nutzen. Zum einen m�ssen sie die Grundrechte der
betroffenen Personen sch�tzen. Und zum anderen
kçnnen sie nicht zulassen, dass ein globaler Anbieter
wie Meta sich gegen�ber seinen Wettbewerbern aus
Europa deshalb durchsetzt, weil er das europ�ische
Datenschutzrecht ignoriert.
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